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CORONAVIRUS SARS-COV-2  

FAQ Nutzungsverbote und Entschädigungs-

zahlungen für Gesundheitseinrichtungen  
Stand: 25.03.2020  

Stichwort  Frage  Antwort  

Nutzung von 
Krankenhaus-
räumen durch 
Vertragsärzte  

 

Ist die Nutzung von Kran-
kenhausräumen durch 
Ärzte weiterhin möglich, 
die ihren Vertragsarztsitz 
im Krankenhaus haben? 

 

Bislang sind Gesundheitseinrichtungen vom 
„Shutdown“ ausgenommen, sodass Vertragsärzte 
und Krankenhäuser vorerst ihren regulären Be-
trieb aufrechterhalten können. 

Auch für Ärzte, die ihren Vertragsarztsitz in Kran-
kenhausräumen haben, gilt grundsätzlich, dass 
sie ihren gesetzlichen Versorgungsauftrag (insb. 
auch das Abhalten von Sprechstunden) weiterhin 
erfüllen müssen.  

Ob hiervon ggf. eine – zeitlich befristete – Aus-
nahme gemacht werden kann und die ambulante 
Tätigkeit in Krankenhäusern vorübergehend ein-
gestellt werden darf oder sogar muss, ist zwin-
gend vorab mit der zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung („KV“) zu erörtern. Anderenfalls kann 
eine Verletzung vertragsärztlicher Pflichten mit 
weitreichenden Konsequenzen vorliegen. Für 
Notfälle und Akutpatienten ist in jedem Fall vorzu-
sorgen. 

Nutzung von 
Krankenhaus-
räumen durch 
Vertragsärzte  

 

Ist die Nutzung von Kran-
kenhausräumen für ambu-
lante Operationen durch 
Vertragsärzte weiterhin 
möglich? 

 

Zwischen Vertragsärzten und Krankenhausträ-
gern bestehen häufig Kooperationen über ambu-
lante Operationen im Krankenhaus. Diese ambu-
lanten Operationen sind Teil der vertragsärztli-
chen Versorgung und nicht dem originären Be-
trieb des kooperierenden Krankenhauses zuge-
ordnet. 

Einige Bundesländer haben hierzu Regelungen 
erlassen. Danach müssen medizinische Eingriffe 
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/ Behandlungen in Krankenhäusern, die nicht 
dringend medizinisch notwendig sind, bis auf wei-
teres ausgesetzt und entsprechende Patienten 
entlassen bzw. bereits terminierte Behandlungen 
abgesagt werden. Dies gilt grundsätzlich aber nur 
für die stationäre Versorgung und den originären 
Krankenhausbetrieb. 

Gleichwohl sind für Vertragsärzte, die in Kranken-
hausräumlichkeiten ambulante Operationen 
durchführen, dass ggf. – zeitlich befristete – Aus-
nahmen durch die KVen für diesen Sonderfall 
denkbar. Ambulante Notfalloperationen im Kran-
kenhaus müssen aber weiterhin möglich sein. 

Zu beachten sind auch die Vereinbarungen des 
jeweiligen Kooperations- und / oder Mietvertrags, 
die beispielsweise für das Erreichen von Kapazi-
tätsgrenzen oder Notfällen im Krankenhaus Son-
derregelungen enthalten können. 

Nutzungsunter-
sagung durch 
behördliche An-
ordnung 

 

Betrifft eine Nutzungsun-
tersagung der zuständigen 
Behörde auch Vertrags-
ärzte, die Krankenhaus-
räume nutzen?  

Werden dem Krankenhaus durch behördliche An-
ordnung nach dem Infektionsschutzgesetz 
(„IfSG“) Nutzungen untersagt (z. B. für Wahlleis-
tungspatienten, elektive Eingriffe o. ä.), so gilt 
dies mittelbar grundsätzlich auch für Ärzte, die ih-
ren Vertragsarztsitz im Krankenhaus haben. 
Auch sie müssen die behördliche Anordnung in 
der Regel dulden.  

Ist neben dem Krankenhaus auch der Arzt, der 
im Krankenhaus seinen Vertragsarztsitz hat, Ad-
ressat der behördlichen Anordnung, so hat er sie 
ohnehin zu befolgen. 

In beiden Fällen muss wegen der (ggf. zum Teil) 
vorliegenden Unmöglichkeit der Erfüllung des 
(ambulanten) Versorgungsauftrags unbedingt mit 
der zuständigen KV gesprochen werden, wie im 
konkreten Einzelfall zu verfahren ist. Ggf. muss 
das (Teil-)Ruhen des Versorgungsauftrags bean-
tragt werden. Denkbar wäre auch eine befristete 
Verlegung des Vertragsarztsitzes (insb. bei Exis-
tenzgefährdung). Eine eigenmächtige Einstellung 
des Praxisbetriebes gefährdet die Zulassung(en) 
aufgrund der Nichtausübung der vertragsärztli-
chen Tätigkeit. 
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Ansprüche bei 
Nutzungsunter-
sagung durch 
behördliche An-
ordnung 

Bestehen Entschädi-
gungsansprüche für Kran-
kenhäuser und Ärzte, die 
ihren Vertragsarztsitz im 
Krankenhaus haben?  

 

Voraussetzung der Ansprüche nach dem IfSG ist  
u. a. die behördliche Anordnung eines Tätigkeits-
verbots im Sinne der §§ 56 Abs. 1, 31 IfSG. An-
spruchsberechtigt sind ausschließlich Personen, 
die einem solchen angeordneten (Teil-)Berufsver-
bot als Krankheitsverdächtiger, Ansteckungsver-
dächtiger, Ausscheider oder sonstiger Träger von 
Krankheitserregern unterworfen werden. 

In der Regel wird aber weder dem Krankenhaus 
noch den Vertragsärzten die berufliche Tätigkeit 
aufgrund seiner / ihrer Zuordnung zu einer dieser 
Personengruppen verboten werden. Vielmehr 
wird ihre Tätigkeit deshalb untersagt, um Betten- 
und Behandlungskapazitäten freizuhalten. In die-
sem Fall besteht grundsätzlich kein Entschädi-
gungsanspruch nach dem IfSG. 

Daneben stehen ggf. Ansprüche des Vertragsarz-
tes aus dem Miet- und/oder Kooperationsverhält-
nis. Ob das Krankenhaus ggf. Staatshaftungsan-
sprüche geltend machen kann, muss im konkre-
ten Einzelfall geprüft werden.  

Stationärer Ret-
tungsschirm 

 

Wie werden die wirtschaft-
lichen Einbußen des Kran-
kenhauses abgemildert? 

 

Das Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter 
finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und 
weiterer Gesundheitseinrichtungen („Kranken-
hausentlastungsgesetz“, BT-Drucksache 
19/18112) sieht folgende Maßnahmen für die sta-
tionäre Versorgung vor:  

 Gewährung von Ausgleichszahlungen (ta-
gesbezogene Pauschale) vom 16.03. bis 
30.09.2020 für die Verschiebung und Aus-
setzung planbarer Aufnahmen, Eingriffe o-
der Operationen. Die Höhe richtet sich da-
nach, wie stark die aktuelle Zahl der voll- 
und teilstationären Patienten von der ent-
sprechenden Zahl der im Jahr 2019 durch-
schnittlich pro Tag behandelten Patienten 
abweicht. Dieser Referenzwert wird dann 
mit der tagesbezogenen Pauschale i. H. v. 
EUR 560 multipliziert. 

 Beispiel: Am 16.03.2020 Differenz 
von 10 Patienten zum täglichen 
Behandlungsdurchschnitt in 2019; 
Multiplikation dieser Differenz mit 
der tagesbezogenen Pauschale i. 
H. v. EUR 560; also 10 x 560 = 
Ausgleichsbetrag von EUR 5.600 
für den 16.03.2020. 
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 Achtung: Tagesgenaue Berech-
nung der Höhe der Ausgleichszah-
lung und wöchentliche Meldung 
differenziert nach Kalendertagen 
an die zuständige Landesbehörde 
erforderlich! 

 Gewährung eines Pauschalbetrags für je-
des bis zum 30.09.2020 zusätzlich ge-
schaffene und von der zuständigen Kran-
kenhausplanungsbehörde genehmigte (!) 
Intensivbett mit maschineller Beatmungs-
möglichkeit i. H. v. EUR 50.000  

 Gewährung eines Zuschlags pro Patient 
im Zeitraum vom 01.04. bis 30.06.2020 i. 
H. v.  EUR 50 für Mehrkosten (insb. für 
Schutzausrüstung); die Abrechnung er-
folgt gegenüber Kostenträgern oder Pati-
enten 

 Aussetzung des Fixkostendegressionsab-
schlags für das Jahr 2020 

 Höhere Flexibilität bei den Erlösausglei-
chen 

 Erhöhung des vorläufigen Pflegeentgelt-
werts auf EUR 185 ab dem 01.04.2020 

 Vollständiger Ausgleich der Pflegeperso-
nalkosten, die mit dem vorläufigen Pflege-
entgeltwert nicht ausreichend finanziert 
werden für das Jahr 2020 

 Zahlung der Krankenhausrechnungen bis 
zum 31.12.2020 innerhalb von fünf Tagen 
nach Eingang 

 Bis zum 30.09.2020 keine Regelprüfun-
gen durch den Medizinischen Dienst. 

Ambulanter Ret-
tungsschirm 

 

Wer kommt für die wirt-
schaftlichen Einbußen des 
Vertragsarztes auf? 

 

Das Krankenhausentlastungsgesetz sieht fol-

gende zeitlich befristete Maßnahmen für die am-

bulante Versorgung vor:  

 Ausgleich von Vergütungsminderungen 
bei den extrabudgetären Leistungen: 

 Mindert sich das Gesamthonorar 
um mindestens 10 % zum Vorjah-
resquartal in Folge der Pandemie, 
kann die KV befristete Ausgleich-
zahlungen an den Vertragsarzt 
leisten. 

 Die Ausgleichszahlung beschränkt 
sich auf Leistungen außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtver-
gütung. 
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 Minderung der Ausgleichzahlung, 
wenn der Vertragsarzt Entschädi-
gungen nach dem IfSG oder ande-
ren Anspruchsgrundlagen erhält. 

 Anpassung der Honorarverteilungsmaß-
stäbe: 

 Mindert sich infolge der Pandemie 
die Fallzahl in einem Umfang, der 
die Fortführung der Arztpraxis ge-
fährdet, hat die KV im Benehmen 
mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und Ersatzkassen 
im Verteilungsmaßstab zeitnah 
Regelungen zur Fortführung der 
Vertragsarzttätigkeit vorzusehen. 

 Die Krankenkassen haben der KV die zu-
sätzlichen Kosten für außerordentliche 
Maßnahmen zu erstatten, die zur Sicher-
stellung der vertragsärztlichen Versorgung 
während einer Pandemie im Sinne des 
IfSG erforderlich sind. 

Die o. g.  Reglungen für die vertragsärztliche 

Versorgung treten nach dem Kranken-

hausentlastungsgesetz bereits zum 

01.01.2021 wieder außer Kraft. Auch Einzel-

heiten zur Höhe und zum Verfahren der Aus-

gleichzahlungen sind noch unklar. 

Rettungsschirm 

 

Ab wann tritt das Kranken-
hausentlastungsgesetz in 
Kraft? 

 

Der Bundestag hat am 25.03.2020 den von Bun-
desgesundheitsminister Spahn vorgelegten Ent-
wurf des Krankenhausentlastungsgesetzes ange-
nommen. Die wesentlichen Regelungen treten 
am Tage nach Verkündung des Gesetzes in 
Kraft. 

Wir informieren Sie auf unserer Website über 
weitere Neuigkeiten und aktualisieren unsere 
FAQ regelmäßig. 
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